
komba im Gespräch mit dem Vorsitzenden  
des Städtetages, David Langner 

Bei einem seit geraumer Zeit verein-
barten Gespräch mit dem Oberbürger-
meister der Stadt Koblenz, der den Vor-
sitz des Städtetages Rheinland-Pfalz 
innehat, waren die im Vorfeld abge-
stimmten aktuellen Themen für alle 
Beteiligten von besonderer Bedeutung. 

Die drängendsten Probleme der kom-
munalen Familie wurden daher un-
mittelbar und detailliert besprochen. 
Diese waren im Einzelnen das enge Fi-
nanzkorsett der Kommunen, das eine 
dringend notwendige leistungsge-
rechte Bezahlung der Beschäftigten 
ausbremst, der Fachkräftemangel, die 
Personalbindung und -gewinnung so-
wie die demografische Entwicklung. 
Untrennbar hiermit verbunden sind 
inzwischen die notwendige Digitali-
sierung und die Möglichkeiten durch 
KI. Während sie Chancen und Risiken 
zugleich beinhalten, müssen die Ar-

beitsabläufe trotzdem von Personal 
gestaltet und beaufsichtigt werden, 
das gleichzeitig für immer mehr Auf-
gaben weniger Zeit zur Verfügung 
hat. Auch die anstehende Einkom-
mensrunde 2025 mit denkbaren He-
rausforderungen und verschiedenen 
Arbeitszeitmodellen war Gesprächs-
gegenstand. Nur ein attraktiver öffent-
licher Dienst kann bewährtes Personal 
halten und gleichzeitig langfristig neu-
es Personal gewinnen. In der durchaus 
angespannten Lage in den Verwal-
tungen und Betrieben zeigt sich, wie 
wichtig der Gesundheitsschutz und 
die Mitbestimmung durch die Per-
sonalräte sind. Die Sicherheit der Be-
schäftigten rückt stetig weiter in den 
Fokus, unter anderem da verbale und 
tätliche Anfeindungen gegen Feuer-
wehr- und Rettungskräfte, aber auch 
gegen Kolleginnen und Kollegen in 
den Bürgerämtern, den Jobcentern, 

Jugendämtern, Ausländerbehörden et 
cetera nahezu täglich stattfinden.

Die komba gewerkschaft hat hier ins-
besondere zu gemeinsamen Aktionen 
hinsichtlich der Absicherung der Kol-
legen unter anderem durch Öffent-
lichkeitsarbeit sowie zu gemeinsamen 
Aktionen zur Fachkräftegewinnung 
aufgefordert. Dies soll bereits frühest-
möglich in Schulen und bei Veranstal-
tungen geschehen, so der Landesvor-
sitzende. Auch mit Unterstützung von 
Multiplikatoren und Funktionsträgern 
der Gewerkschaft sowie gemeinsamen Rolf Führ, David Langner, Sandra Müller, Thomas Beßler (von links)
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Änderung im Beamtenrecht geplant

Kürzere Vorgabe für hauptberufliche Vortätigkeit
Die Laufbahnverordnung (LbVO) ent-
hält in den §§ 16 bis 19 Vorschriften für 
den Zugang zum zweiten, dritten und 
vierten Einstiegsamt einer Laufbahn, 
soweit die Befähigung hierzu durch 
die zu einem Beruf befähigende Aus-
bildung und eine hauptberufliche Tä-
tigkeit erworben wird. Die Dauer der 
geforderten hauptberuflichen Tätig-
keit ist § 18 Abs. 1 geregelt. So gilt zum 
Beispiel für den feuerwehrtechnischen 
Dienst im zweiten Einstiegsamt derzeit 
die Vorgabe einer hauptberuflichen Tä-
tigkeit von mindestens zwei Jahren.

Das Ministerium des Innern und für 
Sport hat nun einen Entwurf zur Än-
derung der Laufbahnverordnung vor-
gelegt, mit dem diese in § 18 LbVO 
geregelten Zeiten jeweils um sechs 
Monate bis zu einem Jahr verkürzt 
werden sollen. Das soll der Verbesse-
rung der Personalgewinnung und der 
Personalentwicklung dienen.

Wenn der Entwurf in dieser Form um-
gesetzt wird, gelten zukünftig folgen-
de Zeiten für hauptberufliche Vor-
dienstzeiten:

♦	Für das zweite Einstiegsamt einein-
halb Jahre.

♦	Für das dritte Einstiegsamt zwei 
Jahre.

♦	Für das vierte Einstiegsamt zweiein-
halb Jahre. Hier beträgt die geplante 
Kürzung ein Jahr.

Die komba gewerkschaft hält diese 
Neuregelung für sachgerecht. Sie wird 
als geeignet angesehen, die Nach-
wuchsgewinnung zu erleichtern.

� _
komba gratuliert

75 Jahre KGSt

Die Kommunale Gemeinschaftsstel-
le für Verwaltungsmanagement (KGSt) 
hat in einer Festveranstaltung in Köln 
auf ihre 75-jährige Geschichte zurück-
geblickt. Daran nahmen für die kom-
ba gewerkschaft rheinland-pfalz deren 
Vorsitzender Rolf Führ sowie Justizi-
ar Thomas Beßler teil. Die Wurzeln der 
KGSt reichen bis in das Jahr 1945 zurück, 
als die Geschäftsführung des Deut-
schen Städtetages das Thema „Verein-
fachung der Verwaltung“ aktiv aufgriff. 
Am 1. Juni 1949 nahm die „Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung“ ihre Arbeit in Köln auf.

Heute ist die KGSt als Gemeinschaft 
der kommunalen Praxis in Deutsch-

land nicht mehr wegzudenken. Über 
2 500 Kommunen und Institutionen 
zählen zu ihren Mitgliedern, darun-
ter auch die komba gewerkschaft. Mit 
den Erfahrungen aus 75 Jahren steht 
die KGSt als leistungsfähige Partnerin 
für Organisationsentwicklung, Digi-
talisierung und Innovationsmanage-

ment bereit. Ihre Stärken liegen in der 
Vernetzung, dem Wissenstransfer und 
der systematischen, abgestimmten 
Lösungserarbeitung mit den Mitglie-
dern. Fundierte Analysen, Konzepte 
und Handlungsempfehlungen bilden 
die Grundlage für moderne, bürgerna-
he und effiziente Kommunalverwal-
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Aktionen und Kampagnen wäre dies 
möglich. Denn die Vielfalt der Berufs-
bilder, die eine Kommune zu bieten 
hat, ob als Arbeitnehmer/in oder Be-
amtin/Beamter in Feuerwachen, den 
Ver- und Entsorgungsbetrieben, Ver-
kehrsbetrieben, Bürgerämtern, Kitas, 
kommunalen Krankenhäusern oder 
Ordnungsämtern, Schulen et cetera, 
sind vielen jungen Menschen gar nicht 

bekannt. Weitere Punkte sind Aus- und 
Fortbildung, Qualifizierung und Zu-
kunftsperspektiven für Bestandsper-
sonal. Denn nur wer ein Fortkommen 
und Wertschätzung spürt, ist ein Be-
schäftigter mit Zukunft in der Verwal-
tung beziehungsweise dem Betrieb.

Im Zusammenhang mit diesem Ge-
spräch ist zu erwähnen, dass die kom-

ba den intensiven Austausch mit al-
len kommunalen Spitzenverbänden, 
dem Städtetag, dem Gemeinde- und 
Städtebund sowie dem Landkreistag 
Rheinland-Pfalz sucht und pflegt, weil 
hier die gesamte kommunale Familie 
zusammentrifft. Es wurde vereinbart, 
die Gesprächsreihe fortzusetzen und 
mögliche gemeinsame Aktionen zu 
eruieren.

� _
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tungen. Die KGSt hat sich im Laufe der 
Jahre den wichtigen Themen der Kom-
munalverwaltung angenommen. So 
erfolgte eine strategische Neuausrich-
tung insbesondere in den 1990er-Jah-
ren. Das Leitbild wandelte sich hin zu 
einem ganzheitlichen Verständnis von 
Verwaltungsführung und Organisa-
tionsentwicklung. Die Kernaufgaben 
umfassen nun die Bereiche Strate-
gie, Steuerung, Strukturen und Kultur. 
Der Fokus lag auf Themen wie neues 
Steuerungsmodell, Qualitätsmanage-
ment, E-Government, interkommuna-
le Zusammenarbeit und Prozessma-
nagement.

Kommunale Informations-  
und Kommunikationssysteme

Um den Herausforderungen der Di-
gitalisierung zu begegnen, trieb die 
KGSt ab den 2000er-Jahren die Moder-
nisierung durch innovative Projekte 
und umfassende Beratungsangebote 
voran. Das Kommunale Informations- 
und Kommunikationssystem KIKOS 

sowie der Lösungstransfer über das 
IKO-Netz stehen für neue, ganzheitli-
che Herangehensweisen.

Hier und an vielen anderen Stellen 
bestehen Parallelen beziehungswei-
se Schnittmengen zur komba gewerk-
schaft. Unabhängig von ihrer Größe: 
Jede Mitgliedskommune ist ein wich-
tiger Teil der kommunalen Gemein-
schaft/Familie und trägt zum Erfolg 
der KGSt bei.

So ist unter anderem das analytische 
Stellenbewertungsverfahren für Be-
amtenstellen richtungsweisend in der 

gesamten öffentlichen Verwaltung. 
Auch die komba gewerkschaft rhein-
land-pfalz und die dbb-Rechtsschutz-
zentren nutzen dieses etablierte Ver-
fahren, um Stellenbewertungen für 
unsere Mitglieder zu überprüfen. Wir 
unterstützen, beraten und werden je 
nach Ergebnislage für die Kolleginnen 
und Kollegen tätig.

Der Dienstherr hat im Rahmen seiner 
Fürsorgepflicht und einer leistungsge-
rechten Besoldung ebenfalls das ana-
lytische Stellenbewertungsverfahren 
durchzuführen und umzusetzen.

So wird weiterhin – auch in diesen 
äußerst bewegten Zeiten – dies das 
Verfahren/Instrument sein, um Stel-
len ordnungsgemäß und gleichmä-
ßig zu bewerten. Ein weiterer gleich-
lautender Schwerpunkt sind die 
Digitalisierung und die Nutzung der 
Möglichkeiten durch KI, um dem Fach-
kräftemangel mit geeigneten Lösungs-
ansätzen zu begegnen.

� _
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Erstklassige Leistungen zum fairen
Preis für den öffentlichen Dienst

Gleich Angebot einholen
Persönliche BeratungPersönliche Beratung
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Passend auf Sie ausgerichtet -
auch als Existenzschutzversicherung

Altersvorsorge
Maximale Flexibilität

Bausparen
Basis für Ihr Eigenheim

* komba-Mitglieder, die mit ihrer Autoversicherung als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln,
erhalten einen Bonus von je 15 € im Beginnjahr und 15 € im ersten Folgejahr.
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Ruhegehaltsfähigkeit 
der Feuerwehrzulage  
wieder einführen!
Zum 1. Juli 2024 wurde in Rheinland-
Pfalz die Zulage für Polizei, Feuer-
wehr und Justiz mit einer Erhöhung 
von rund 36 Prozent deutlich angeho-
ben. Sie beträgt zukünftig im Höchst-
satz monatlich 180 Euro statt bisher 
132 Euro. Damit wird eine Forderung 
der komba gewerkschaft umgesetzt, 
die wir in den vergangenen Jahren an 
Landesregierung und Landtag gerich-
tet haben.

Der Landesvorsitzende der komba ge-
werkschaft, Rolf Führ, erklärte dazu: 
„Wir begrüßen die Verbesserungen der 
Kinderzulagen und die deutliche Anhe-
bung der Zulagen für den Sicherheits-
bereich. Die Anhebung der Zulagen für 
Polizei und so weiter macht allerdings 
erneut deutlich, dass für die Zeit des 
Ruhestandes eine eklatante Benachtei-
ligung dieser Kolleginnen und Kollegen 
besteht, da diese Zulage in Rheinland-
Pfalz bei der Ermittlung des Ruhege-
halts nicht mit einbezogen wird.“

Ruhegehaltsfähig beim Bund  
und in mehreren Ländern

Dieser Zustand wird von den Betrof-
fenen als sehr ungerecht und be-
nachteiligend empfunden, zumal die 
Feuerwehrzulage nach dem früher 
geltenden Bundesrecht bis 2007 ruhe-
gehaltsfähig war. Um dieses Defizit zu 
beseitigen und um die Arbeit der Feu-
erwehr zu würdigen, ist die Polizei- 
und Feuerwehrzulage nach Eintritt 
der Föderalismusreform in folgenden 
Ländern wieder in das Ruhegehalt 
einbezogen worden: In Bayern naht-
los seit Wegfall des Bundesrechts, in 
Nordrhein-Westfalen 2016, in Sachsen 
2019 und beim Bund 2023.

Die Landesregierung hatte den Ent-
wurf des Besoldungsanpassungsge-
setzes bereits im Januar auf den par-
lamentarischen Weg gebracht. Die 
Gesetzesberatung nahmen komba ge-

werkschaft und dbb zum Anlass, auf 
die Einführung der Ruhegehaltsfä-
higkeit der Feuerwehrzulage zu drän-
gen. Unsere Argumente: „Bei den Be-
strebungen, den Katastrophenschutz 
zu verbessern, kommt den hauptamt-
lichen Feuerwehrangehörigen eine 
Schlüsselfunktion zu. Deshalb ist es 
richtig, wenn die Feuerwehrbeamtin-
nen und -beamten in Rheinland-Pfalz 
angemessen besoldet werden. Dazu 
gehören aber auch Ruhestandsbezü-
ge, die diesem Maßstab entsprechen. 
Deshalb fordern wir eine Ergänzung 
des Versorgungsrechts unseres Landes 
in der Weise, dass die Zulage für Poli-
zei, Feuerwehr und Justiz in die ruhe-
gehaltsfähigen Dienstbezüge einbe-
zogen wird. Damit kann die derzeit 
bestehende Diskrepanz zum allge-
meinen Verwaltungsbereich sowie zu 

den vorstehend aufgeführten Bun-
desländern beseitigt und den Feuer-
wehrbeamtinnen und -beamten mehr 
Wertschätzung entgegengebracht 
werden.“

Wir werden weiterhin Druck machen!

Leider enthält das am 3. Mai 2024 im 
Gesetz- und Verordnungsblatt veröf-
fentlichte Landesgesetz zur Anpas-
sung der Besoldung und Versorgung 
(LBVanpG 2024/2025) keine entspre-
chende Regelung. Der Gewerkschafts-
tag des dbb beamtenbund und tarif-
union rheinland-pfalz hat im Juni auf 
Antrag der komba gewerkschaft er-
neut die Einbeziehung auch dieser Zu-
lage in das Ruhegehalt gefordert. Un-
sere Forderung ist der Politik deshalb 
bestens bekannt.

� _
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Fristlose Kündigung nach Äußerung  
in privater Chatgruppe grundsätzlich möglich

In einem Urteil vom 24. August 2023 
– Az.: 2 AZR 17/23 – hat sich das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) mit der Frage 
befasst, inwieweit eine fristlose Kündi-
gung eines Arbeitnehmers nach einer 
Äußerung in einer privaten Chatgrup-
pe möglich ist. Nach dessen Grund-
tenor kann sich ein Beschäftigter, der 
sich in einer aus sieben Mitgliedern 
bestehenden privaten Chatgruppe in 
stark beleidigender, rassistischer, se-
xistischer und zu Gewalt aufstacheln-
der Weise über Vorgesetzte und ande-
re Kollegen geäußert hat, gegen eine 
darauf gestützte außerordentliche 
Kündigung seines Arbeitsverhältnis-
ses nur im Ausnahmefall auf eine be-
rechtigte Vertraulichkeitserwartung 
berufen. In dem der Entscheidung zu-
grunde liegenden Sachverhalt gehör-
te der bei der Beklagten angestellte 
Kläger seit 2014 einer Chatgruppe mit 
fünf anderen Arbeitnehmern an. Im 
November 2020 wurde ein ehemaliger 
Kollege als weiteres Gruppenmitglied 
aufgenommen. Alle Gruppenmitglie-
der waren langjährig befreundet und 
zwei sogar miteinander verwandt. 
Neben rein privaten Themen äußer-
te sich der Kläger – wie auch mehrere 
andere Gruppenmitglieder – in belei-
digender und menschenverachtender 
Weise unter anderem über Vorgesetz-
te und Arbeitskollegen. Nachdem die 

Beklagte davon zufällig Kenntnis er-
hielt, kündigte sie das Arbeitsver-
hältnis mit dem Kläger außerordent-
lich fristlos. In den Vorinstanzen war 
der infolgedessen erhobenen Kündi-
gungsschutzklage des Klägers jeweils 
stattgegeben worden. 

Vertraulichkeitserwartung war nicht 
berechtigt

Die Revision der Beklagten hatte vor 
dem BAG Erfolg. Nach Auffassung des 
BAG hatte das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Niedersachsen rechtsfehlerhaft 
eine berechtigte Vertraulichkeitser-
wartung des Klägers zu den ihm vorge-
worfenen Äußerungen angenommen 
und das Vorliegen eines Kündigungs-
grundes im Sinne des Kündigungs-
schutzgesetzes (KSchG) verneint. Eine 
Vertraulichkeitserwartung sei nur 
dann berechtigt, wenn die Mitglieder 
der Chatgruppe den besonderen per-
sönlichkeitsrechtlichen Schutz einer 
Sphäre vertraulicher Kommunikation 
überhaupt in Anspruch nehmen könn-
ten. Dieser Schutz sei abhängig von 
dem Inhalt der ausgetauschten Nach-
richten sowie der Größe und perso-
nellen Zusammensetzung der Chat-
gruppe. Seien zudem – wie vorliegend 
– beleidigende und menschenver-
achtende Äußerungen über Betriebs-
angehörige Gegenstand der Nach-

richten, bedürfe es einer besonderen 
Darlegung, warum der Arbeitnehmer 
berechtigt erwarten konnte, deren In-
halt werde von keinem Gruppenmit-
glied an einen Dritten weitergegeben. 
Das BAG hat das zugrunde liegende 
Urteil des LAG Niedersachsen daher 
aufgehoben und die Sache an das LAG 
zurückverwiesen. Dieses wird dem 
Kläger Gelegenheit für die ihm nach 
den oben genannten Rechtssätzen 
des BAG obliegende Darlegung zu ge-
ben haben, warum er angesichts der 
vorliegenden Größe der Chatgruppe, 
ihrer geänderten Zusammensetzung, 
der unterschiedlichen Beteiligung der 
Gruppenmitglieder an den Chats und 
der Nutzung eines auf schnelle Wei-
terleitung von Äußerungen angeleg-
ten Mediums eine berechtigte Ver-
traulichkeitserwartung haben durfte. 

Die Entscheidung des BAG zeigt, dass 
Äußerungen gerade in den auf schnel-
le Verbreitung/Weiterleitung ausge-
legten Plattformen jederzeit wohl-
überlegt sein sollten und auch im 
Zweifel das Arbeits- und/oder Dienst-
verhältnis betreffen können. Daher 
sollte von derartigen Äußerungen in 
solchen Gruppen nicht nur aus morali-
schen, sondern auch aus Gründen des 
Selbstschutzes abgesehen werden.�� _
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Neuer Informationsflyer

Das Disziplinarrecht
In der Reihe seiner Faltblätter mit In-
formationen über dienstrechtliche 
Themen hat der dbb ein Faltblatt mit 
dem Titel „Das Disziplinarrecht“ he-
rausgegeben. Darin wird ausführlich 
über Hintergründe und Anwendungs-
bereiche berichtet.

Das Beamtenverhältnis bietet Vortei-
le wie Arbeitsplatzsicherheit, Besol-
dung, Versorgung, Beihilfe. Einmal 
verbeamtet, immer verbeamtet, den-
ken viele. Dass das Beamtenverhältnis 
mit strengeren Regeln verbunden ist 
als ein „normales“ Arbeitsverhältnis, 
scheint kaum jemand zu wissen. Noch 
unbekannter sind die Sanktionen, mit 
denen Beamtinnen und Beamte rech-
nen müssen, wenn sie diese Regeln 
nicht befolgen.

Wann und wie wird ein Fehlverhalten 
von Beamtinnen und Beamten inner-
halb und auch außerhalb des Diens-
tes beachtlich? Welche Sanktionen 
kommen in Betracht, wie müssen sie 
aussehen und wie können sich Verbe-
amtete gegen sie wehren? Alle diese 
Fragen regelt das Disziplinarrecht. Für 
Bundesbeamtinnen und Bundesbe-
amte gilt das Bundesdisziplinarrecht. 
Für Rheinland-Pfalz ist das Landesdis-
ziplinargesetz (LDG) vom 2. März 1998 
maßgebend.

Weshalb gibt es  
das Disziplinarrecht überhaupt?

Abmahnung oder Kündigung? Fehl-
anzeige? Verstoßen Arbeitnehmende 
gegen Pflichten, müssen sie mit Ab-
mahnung oder Kündigung rechnen. 
Bei Beamtinnen und Beamten sieht 
das anders aus. Und warum? Das Be-
amtenverhältnis ist eben kein Arbeits-
verhältnis, sondern ein Rechtsver-
hältnis eigener Art. Deshalb gilt nicht 
das Arbeitsrecht, sondern das Beam-
tenrecht. Um Fehlverhalten dennoch 
sanktionieren zu können, gibt es das 
Disziplinarrecht als eigenständiges 
Rechtsgebiet für alle Beamtinnen und 
Beamten in Deutschland.

Statt durch Arbeitsvertrag 
kommt das Beamtenver-
hältnis durch „Ernennung“ 
zustande. Es handelt sich 
um kein Vertragsverhältnis, 
sondern um ein „Sonder-
rechtsverhältnis“, genauer 
das „öffentlich-rechtliche 
Dienst- und Treueverhält-
nis“. Rechte und Pflichten 
von Verbeamteten ergeben 
sich deshalb aus Gesetzen 
statt Verträgen. Von daher 
müssen sich deren Sankti-
onsmöglichkeiten auch aus 
Gesetzen ergeben, eben 
dem Disziplinarrecht.

Was macht das öffent-
lich-rechtliche Dienst- und 
Treueverhältnis aus?

Arbeitnehmende müssen 
während bestimmter Zei-
ten, an einem bestimmten Ort be-
stimmte Leistungen erbringen, um 
sich vertragsgemäß zu verhalten. Im 
Gegenzug erhalten sie Arbeitsent-
gelt/Lohn. Was sie sonst so treiben, 
geht die Arbeitgeber grundsätzlich 
nichts an. Das öffentlich-rechtliche 
Dienst- und Treueverhältnis reicht 
weiter und verlangt mehr. Beamtin-
nen und Beamte müssen sich mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit einbringen und 
repräsentieren immer auch den Staat. 
Daraus ergeben sich Pflichten wie Lo-
yalität gegenüber dem Staat, die ge-
wissenhafte, neutrale Ausführung 
der dienstlichen Aufgaben im Interes-
se des Gemeinwohls, die Einhaltung 
der Gesetze und Verordnungen sowie 
die Treue zum Grundgesetz und der 
verfassungsmäßigen Ordnung. Viele 
Pflichten enden auch nicht zum Feier-
abend oder mit dem Eintritt in den Ru-
hestand.

Beamtinnen und Beamte nehmen 
„hoheitliche Aufgaben“ wahr, also sol-
che, die nur der Staat erfüllen darf, und 
werden in der Regel auf Lebenszeit er-
nannt. Sie befinden sich dadurch in ei-

ner erheblichen Machtposition. Um 
Missbrauch zu vermeiden, braucht es 
besonders strenge Regeln. Verbeam-
tete müssen stets im Interesse der 
Allgemeinheit handeln und sich je-
derzeit schützend vor unsere freiheit-
lich-demokratische Grundordnung 
stellen. Alle müssen immer auf die un-
abhängige, neutrale und rechtsstaatli-
che Aufgabewahrnehmung durch alle 
Beamtinnen und Beamten vertrauen 
können. Hört das auf, endet das Ver-
trauen in den Staat.

Anwendungsbereich  
des Disziplinarrechts

Strenge Regeln sind gut, müssen aber 
auch durchgesetzt werden. Auch das 
regelt das Disziplinarrecht. Auslöser 
für dessen Anwendung ist das Dienst-
vergehen, also das schuldhafte Verlet-
zen einer Dienstpflicht. Wenn ein ent-
sprechender Verdacht aufkommt, ist 
ein Disziplinarverfahren einzuleiten. 
Im Verfahren wird ermittelt, was tat-
sächlich passiert ist und ob dadurch 
schuldhaft eine Dienstpflicht verletzt 
wurde. Je nachdem, ob am Ende ein 
Dienstvergehen festgestellt wird oder 

Das Disziplinarrecht 

Hintergründe und  
Anwendungsbereich

Das Disziplinarrecht sieht folgende  
Disziplinarmaßnahmen vor: 

 Verweis
 Geldbuße
 Kürzung der Dienstbezüge
 Zurückstufung
 Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 

 oder aber: 
 Kürzung des Ruhestandgehaltes
 Aberkennung des Ruhestandgehaltes

Die Disziplinarmaßnahmen unterscheiden sich in Härte 
und Zielrichtung. 

Je mehr das Vertrauen von Dienstherr und Allgemeinheit 
durch die Dienstpflichtverletzung geschädigt ist, desto 
härter fällt die Disziplinarmaßnahme aus. 

Bei leichteren Dienstvergehen zielt die Maßnahme in der 
Regel darauf ab die Funktionsfähigkeit, bei besonders 
schwerwiegenden darauf die Integrität des öffentlichen 
Dienstes zu schützen. 

dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Beamte
Friedrichstraße 169 | 10117 Berlin | www.dbb.de

E-Mail: Beamte@dbb.de | Telefon: 030. 40 81 - 52 01

Fo
to

s:
 T

it
el

: d
bb

, i
nn

en
: C

ol
ou

rb
ox

.d
e,

 h
in

te
n:

 C
ol

ou
rb

ox
.d

e

Stand: Juli 2024. Ohne Übernahme einer rechtlichen Gewähr.

Weitere Informationen

Sie sind Mitglied einer Gewerkschaft oder eines  
Verbandes unter dem Dach des dbb beamtenbund und 
tarifunion!
Wenn ja, möchten Sie künftig über neue Publikationen 
des Beamtenbereiches oder beispielsweise über das 
regelmäßig stattfindende dbb forum ÖFFENTLICHER 
DIENST weitere Informationen erhalten, dann richten Sie 
bitte eine E-Mail unter Angabe Ihres Namens sowie Ihrer 
Mitgliedsgewerkschaft an Beamte@dbb.de.

Mit der Übersendung der oben genannten Daten erklä-
ren Sie sich einverstanden, dass der dbb – vorbehaltlich 
eines Widerrufs – Ihre übermittelten personenbezoge-
nen Daten (Name, E-Mail-Adresse) speichert und unter 
Beachtung der DSGVO verarbeitet. 

Beamte kompakt

für Beamtinnen und Beamte finden Sie auf der Homepage 
des dbb unter: www.dbb.de/beamte

Flyer Beamte zum Download:
 Beamte und Streik – was ist zu beachten?

 Wechsel vom Tarif- zum Beamtenstatus: 
 Notwendige Voraussetzungen

 Freistellungen zur Pflege naher Angehöriger

 Besoldungsrechtliches Alimentationsprinzip

 Versorgungsabschlag bei Ruhestandseintritt: 
 Eine Einführung

 Unfallfürsorge im Beamtenversorgungsrecht: 
 Ein Überblick

 Anwendungsfragen der Novelle des Bundespersonal-
 vertretungsgesetzes

 Weitere Flyer zu den Bereichen: 
 Dienstrecht, Besoldung, Versorgung, 

Beihilfe, Personalvertretung und 
beamtenrechtliche Spezialgebiete

©
 d
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Führung durch das Staatsweingut in Bad Kreuznach
Wie im KE berichtet, hat Werner Wes
tinger, Seniorenbeauftragter der kom-
ba gewerkschaft rheinland-pfalz, für 
Freitag, 15. November 2024, ein inter-
essantes Programm im Staatsweingut 
Bad Kreuznach organisiert. Es beginnt 
um 13 Uhr mit einer Führung durch 
das Weingut durch Kellermeister Rai-
ner Gies, der sich eine zweistündige 
Weinprobe in launiger Art anfügt. Im 
Anschluss informiert der Digitalbot-
schafter des Landes Rheinland-Pfalz, 
Karl-Heinz Krambeer, über den siche-

ren Umgang mit dem Smartphone 
und beantwortet Fragen. Das Ende der 
Veranstaltung ist gegen 16.30 Uhr. 

Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 
10 Euro und ist bei der Anmeldung auf 
das Konto der komba gewerkschaft 
rheinland-pfalz zu überweisen. 

Die IBAN lautet:  
DE 75 5705 0120 0000 0442 30

Die Anmeldung ist zu richten an:

Werner Westinger
Seniorenbeauftragter der komba  
gewerkschaft rheinland-pfalz
Telefon: 02637.2418  
E-Mail: wernerwestinger@t-online.de

Bitte E-Mail-Adresse mitteilen

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse – auch 
ohne Anmeldung für diese Veran-
staltung – an Werner Westinger sen-
den, stellen Sie sicher, dass Sie zukünf-
tig umgehend über alle Angebote der 
komba-Senioren informiert werden.

� _
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Die komba gewerkschaft rheinland-
pfalz ist auch in Social Media vertreten.  
Folgen Sie uns auch auf Facebook und 
Instagram. Gefällt mir 

Glückwunschecke
Wir gratulieren:
Horst Orth, Trier 
� zur Vollendung des 74. Lebensjahres
Ingo Roggent, Trier 
� zur Vollendung des 81. Lebensjahres

komba auf Facebook und Instagram

nicht, wird das Verfahren eingestellt 
oder mündet in den Ausspruch einer 
Disziplinarmaßnahme.

Das Disziplinarrecht sieht folgende 
Disziplinarmaßnahmen vor:

♦	Verweis
♦	Geldbuße
♦	Kürzung der Dienstbezüge
♦	Zurückstufung
♦	Entfernung aus dem Beamtenver-

hältnis oder aber:

♦	Kürzung des Ruhestandsgehaltes
♦	Aberkennung des Ruhestandsgehaltes

Die Disziplinarmaßnahmen unterschei-
den sich in Härte und Zielrichtung. Je 
mehr das Vertrauen von Dienstherr 
und Allgemeinheit durch die Dienst-
pflichtverletzung geschädigt ist, desto 
härter fällt die Disziplinarmaßnahme 
aus. Bei leichteren Dienstvergehen zielt 
die Maßnahme in der Regel darauf ab, 
die Funktionsfähigkeit, bei besonders 
schwerwiegenden darauf, die Integrität 
des öffentlichen Dienstes zu schützen.

Kann man sich gegen Disziplinar
maßnahmen wehren?

Ja! Welche Rechtsschutzmöglichkei-
ten in Betracht kommen, hängt da-

von ab, ob das Disziplinarrecht des 
Bundes oder eines Landes Anwen-
dung findet. Je nachdem kann die 
Disziplinarmaßnahme mit einem be-
hördlichen Widerspruchsverfahren 
oder einem Verwaltungsgerichtsver-
fahren angegriffen werden. 

Mitglieder der komba gewerkschaft er-
halten in Disziplinarverfahren Rechts-
beratung und Rechtsschutz. Der Fly-
er kann auf der Homepage der komba 
gewerkschaft rheinland-pfalz her-
untergeladen oder bei der Landesge-
schäftsstelle angefordert werden.�� _
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